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1. Einleitung

Dieses Memorandum of Understanding (MoU) wurde im Rahmen des M4F-Projekts entwickelt, um die
Zusammenarbeit zwischen Justizvollzugsanstalten, Kinstlern, Kulturverbdnden und Partnern aus der
Musikbranche zu formalisieren.

Ziel ist es, einen klaren und reproduzierbaren Rahmen fur die Organisation musikbasierter Workshops
im Justizvollzug zu schaffen.

Was dieses MoU auszeichnet, ist sein innovativer Ansatz: Im Gegensatz zu herkémmlichen Koopera-
tionsvereinbarungen definiert es explizit die notwendigen Bedingungen fur eine stabile Bereitstellung
von Instrumenten und Raumen, richtet die Aktivitaten an anerkannten padagogischen und éffentlichen
Werten aus und verankert die Rolle der Musikpartner im Rahmen ihrer Corporate Social Responsibility
(CSR). Dadurch wird sichergestellt, dass Musikunterricht in Gefangnissen zu einer nachhaltigen und
gefoérderten Praxis und nicht zu einer voribergehenden Initiative wird.

Das MoU legt auBerdem klare Teilnahmeregeln fur Insassen fest und klart die Verantwortlichkeiten aller
Beteiligten. Dies bietet Schutzmechanismen fur die Institutionen, aber auch den Teilnehmenden die
Mdéglichkeit, sich an sinnvollen, strukturierten und anerkannten kreativen Aktivitaten zu beteiligen.

Das vorliegende Dokument wird zunachst jeden Abschnitt des MoU in seinen Kontext stellen und an-
schlieBend die Mustervereinbarung vorstellen.




G MUSIC FeR FREEDOM

2. Definition der Akteure

Im Rahmen unseres Projekts wurden vier Hauptkategorien von Partnern identifiziert, die fur die Durch-
fUhrbarkeit und Nachhaltigkeit der Workshops von entscheidender Bedeutung sind. Diese Zusam-
menarbeit basiert auf dem gemeinsamen Glauben an die transformative Kraft kinstlerischer Praxis
zur Férderung von Rehabilitation und sozialer Reintegration und zielt darauf ab, qualitativ hochwertige
kUnstlerische Leistungen zu erbringen und gleichzeitig ein positives und sicheres Umfeld in Justizvol-
lzugsanstalten zu férdern.

Die erste Kategorie umfasst naturlich Justizvollzugsanstalten (Justizvollzugsanstalten, Bewahrung-
shilfe, Bildungsabteilungen), da sie die Spielregeln festlegen, indem sie Zugang, Sicherheit, Aufsicht
und die Integration der Aktivitat in die Rehabilitationsprozesse gewahrleisten.

Die zweite Kategorie umfasst Kunstler und Kunstlerkollektive, die die Trainer bei der Gestaltung und
Moderation der Workshops unterstitzen, zu ausgewdahlten Sitzungen inhaltlich mit beitragen, den
kreativen Prozess bereichern und seinen kulturellen Wert starken.

Die dritte Kategorie umfasst Musikpartner (Labels, Studios, Kulturstatten, Vereine), die zur Verbreitung
der Ergebnisse beitragen und, wenn maoglich, Wege fur die Kontinuitat kiinstlerischer Tatigkeit nach der
Entlassung der Haftlinge schaffen. Ihre Rolle ist als konkreter Ausdruck der Corporate Social Responsi-
bility (CSR) definiert, indem sie benachteiligte Gruppen unterstitzen und verborgene Talente erkennen.

In jedem Land haben die Projektpartner versucht, Netzwerke mit solchen Organisationen aufzubauen,
um die Unterstitzung der Haftlinge zu starken. SchlieBlich spielen unterstitzende Vereine und NGOs
eine wichtige Rolle bei der Replikation des Modells in neuen Kontexten, dem Austausch bewéahrter Ver-
fahren, der Verbreitung oder sogar der Unterstitzung von Umsetzungs- und Folgeaktivitaten.

Einige praktische Beispiele veranschaulichen die Vielfalt der Beitrage. In Italien entwickelte ein Kul-
turverein aus Bologna einen Podcast und beauftragte das italienische Labor mit der Komposition des
Er6ffnungsjingles, um eine direkte Bricke zwischen Gefangnis und Gesellschaft zu schlagen. In Bel-
gien arbeiteten Anbieter von Erwachsenenbildung mit Gefangnissen zusammen, um sicherzustel-
len, dass Haftlinge ihre Ausbildung nach der Entlassung fortsetzen konnten. In der Turkei richtete die
Bewahrungsbehdrde von Izmir ein permanentes Musikstudio ein und zeigte damit, wie institutionelle
FUhrung Kontinuitat gewahrleisten kann.

Dies sind nur einige kurze Beispiele, um die Vielfalt der Beitrage zu veranschaulichen. Ausfuhrlichere
Informationen finden Sie in unserem vorherigen Bericht (R3).




3. Zweck und Ziele

Ziel der Absichtserklarung ist die Schaffung eines stabilen und anerkannten Rahmens fur die Durch-
fUihrung musikbasierter Workshops in Justizvollzugsanstalten.

Sie ist nicht nur ein Instrument der Zusammenarbeit, sondern auch ein innovativer Mechanismus zur
Stabilisierung der Verflgbarkeit der notwendigen Raume, Instrumente und Ressourcen. So wird sich-
ergestellt, dass Musikunterricht nicht auf temporare Initiativen beschrankt, sondern in langfristige Re-
habilitationsprogramme eingebettet ist.

Die Ziele dieser Zusammenarbeit sind vielfaltig.

Erstens sollen Insassen sinnvolle Mdglichkeiten zur Selbstentfaltung, kulturellen Teilhabe und zum
kreativen Lernen geboten werden.

Zweitens unterstutzt sie die Rehabilitation und Reintegration durch die Férderung Gbergreifender Kom-
petenzen wie Teamarbeit, digitale Kompetenz, Kreativitdt und Resilienz. Diese Kompetenzen orientie-
ren sich an anerkannten Bildungsrahmen - darunter den EU-SchlUsselkompetenzen fur lebenslanges
Lernen und nationalen Standards fur die Gefangnisbildung -, sodass die Ergebnisse sowohl fur die In-
sassen selbst als auch fur externe Institutionen wie Arbeitgeber oder Bildungsanbieter nachvollziehbar
sind.

Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Gewahrleistung von Kontinuitat und Nachhaltigkeit. Die Workshops
sind auf die stabile Verfugbarkeit von Musikinstrumenten, Software und Aufnahmegeraten sowie auf
die Verfugbarkeit ausgewiesener Raume angewiesen, in denen die Aktivitaten unter sicheren und un-
terstitzenden Bedingungen stattfinden kénnen.

Das MoU verankert daher die Verantwortung jedes Partners, diese Stabilitat langfristig zu gewahrleisten.

SchlieBlich fordert das MoU die Partner der Musikindustrie auf, ihrer sozialen Verantwortung nachzu-
kommen, indem sie benachteiligte Gruppen unterstitzen und verborgene Talente erkennen. Durch die
Schaffung von Mdéglichkeiten fir Mentoring, Zusammenarbeit und Verbreitung kénnen diese Partner
dazu beitragen, die interne und externe Welt zu vernetzen.

Uber die Erleichterung der Zusammenarbeit hinaus flihrt das MoU ein innovatives Element im Vergleich
zu herkdmmlichen Vereinbarungen ein, indem es Folgendes gewaéhrleistet:

e Stabilisierung dedizierter RGume und Werkzeuge wahrend des gesamten Projekts;

e Ausrichtung der Bildungsziele an 6ffentlichen Werten, einschlieBlich der EU-Schllisselkompeten-
zen fur lebenslanges Lernen und nationaler Standards der Gefangnisbildung;

e Einbeziehung von Partnern aus der Musikindustrie als aktive CSR-Akteure, um Kontinuitat und
Sichtbarkeit Gber den Gefangnisbereich hinaus zu férdern.
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4. Verantwortlichkeiten der Parteien

Dieser Abschnitt beschreibt die wesentlichen Verantwortlichkeiten der vier Hauptprojektpartner, die
zuvor identifiziert wurden und die auf praktischen Erfahrungen unserer Implementierung basieren.

Partei Verantwortlichkeiten

+ Bereitstellung geeigneter Raumlichkeiten: Si-
chere und geeignete Raume fur Musikaktivitaten
einrichten und bereitstellen, die mit der notwen-
digen Infrastruktur (Steckdosen, Mobiliar) aus-
gestattet sind und den Sicherheitsbestimmun-
gen entsprechen.

+ Aufsicht gewahrleisten: Begleitdienste und
kontinuierliche Aufsicht fur alle teilnehmen-
den Insassen wahrend des gesamten Projekts

Gefingnisverwaltung gewahrleisten.

+ Teilnahme verwalten: Teilnehmerlisten und
Zeitplane vor Beginn der Aktivitaten prifen und
genehmigen und dabei die Ubereinstimmung
mit den Rehabilitationspldnen der Einrichtung
sicherstellen.

+ Sicherheitsprotokolle einhalten: Alle Sitzungen
Uberwachen, um interne Regeln durchzusetzen
(z. B. Verbot von persénlichen Aufnahmegeraten,
Umgang mit Geraten).

+ Kreative Unterstutzung: Zusammenarbeit mit
Trainern bei der Gestaltung von Workshops. Sie
bringen lhre kiinstlerische Expertise ein, um die
Inhalte zu bereichern und Aktivitaten mit zeit-
gendossischer kultureller Praxis zu verbinden.

+ Teilnahme an ausgewdhlten Sitzungen: Sie
tragen direkt zu ausgewahlten Sitzungen bei -
zum Beispiel durch Meisterkurse, AuffiUhrungen
oder gemeinsame Ubungen - und sorgen Sie

so fur Abwechslung und Inspiration im Ausbil-
Kunstler und Kiinstlerkollektive dungsverlauf.

« Starkung der kulturellen Qualitat: Sie bere-
ichern die Workshops mit kultureller Tiefe und
kUnstlerischer Legitimitat und helfen Sie den
Teilnehmern, ihre Musik in einem breiteren kiins-
tlerischen Umfeld wahrzunehmen.

+ Mentoring und Vorbildfunktion: Sie dienen als
Vorbilder, die professionelle kinstlerische Prax-
is vorleben und zeigen Sie, dass Wege aus Ben-
achteiligung zur Anerkennung méglich sind.




Partei

Musikpartner

Kulturverein / Partnerorganisation

Verantwortlichkeiten

CSR-Engagement: Unterstlitzen Sie das Pro-
jekt als konkreten Ausdruck der Corporate So-
cial Responsibility, indem Sie verborgene Talente
erkennen und benachteiligte Gruppen unter-
statzen.

Mentoring und Kontinuitat: Sie geben den
Teilnehmenden Anleitung und Feedback und
ermutigen sie, ihre kreative Arbeit nach der En-
tlassung fortzusetzen (z. B. durch Praktika, Ko-
operationen oder die Einfihrung in Communi-
ty-Musikinitiativen).

Sichtbarkeit und Verbreitung: Sie tragen zur
Verbreitung der Ergebnisse Uber professionelle
Kanale (Veranstaltungsorte, Labels, Festivals,
Medien) bei und respektieren dabei die Regeln zu
Einwilligung, Urheberrecht und Vertraulichkeit.

Ressourcenbeitrag: Sie helfen mit, spezielle
Ausrustung, Studiozeit oder technisches
Fachwissen bereitzustellen, das im Gefangnis
moglicherweise nicht verfigbar ist.

Interessenvertretung und Anerkennung: Sie
unterstitzen die Positionierung der Musikaus-
bildung in Geféangnissen als Teil des breiteren
Kultursektors, setzen sich fir Inklusion ein und
demonstrieren die soziale Verantwortung der
Branche.

Finanzierung und Logistik: Uberwachung
der Projektfinanzierung, einschlieBlich Bud-
getierung, Zahlung von GebUhren und Transport
der Ausristung.

Vermittlung und Kontaktpflege: Vermittiung
zwischen Kunstlern, Gefangnissen und Indus-
triepartnern unter Einhaltung von Regeln und
ethischen Standards.

Dokumentation: Unterstitzung der Dokumen-
tation des kunstlerischen Fortschritts unter Ein-
haltung institutioneller Regeln und des Daten-
schutzes.

Evaluierung und Wissensaustausch: Beitrag
zur gemeinsamen Evaluierung der Projektergeb-
nisse und Weitergabe der gewonnenen Erkennt-
nisse an breitere.
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5. Zeitrahmen

Der Zeitrahmen der Zusammenarbeit muss klar definiert und von allen unterzeichnenden Parteien ein-
vernehmlich vereinbart werden.

Start- und Enddaten mussen dieser Absichtserklarung formal beigefigt werden, um der Partnerschaft
klare zeitliche Grenzen zu geben. Gegebenenfalls kann die Vereinbarung auch spezifische, messbare
Meilensteine festlegen, die in festgelegten Abstanden erreicht werden sollen. Diese Meilensteine dienen
sowohl der Festlegung des Projektzeitplans als auch als Kontrollpunkte fur die Bewertung des Fortschritts.
Anderungen der Projektdauer oder -ziele mUssen von allen Partnern schriftlich vereinbart werden.

Die Einhaltung des vereinbarten Zeitplans ist eine gemeinsame Verpflichtung fur das Projekt, unterliegt
jedoch den betrieblichen Anforderungen und Vorschriften der gastgebenden Justizvollzugsanstalt.

Eine prazise Planung ist im Justizvollzug unerlasslich, um Radume zu organisieren, die Aufsicht zu koor-
dinieren und Aktivitaten in den Tagesablauf zu integrieren.

Flexibilitat ist in diesen Einrichtungen jedoch unerlasslich, da interne Herausforderungen wie Personal-
mangel, Verlegung von Insassen oder Platzmangel auftreten kénnen. Aus diesem Grund mussen alle Part-
ner eine flexible Problemlésung anstreben und gleichzeitig den vereinbarten Gesamtrahmen einhalten.

6. Ressourcen

Die erfolgreiche Durchfihrung von Musikworkshops hangt von der stabilen Verfagbarkeit geeigneter
Ressourcen ab. Diese Vereinbarung unterscheidet zwischen internen Ressourcen, die von der Gefang-
nisverwaltung bereitgestellt werden, und externen Ressourcen, die von Kuanstlern, Musikpartnern und
unterstitzenden Vereinen bereitgestellt werden.

e Zu den internen Ressourcen gehort die Bereitstellung eines sicheren und ausgestatteten Raums
fur Workshops mit angemessener Infrastruktur wie Strom, Mébeln und Lagermdglichkeiten. Die
Gefangnisverwaltung ist dafur verantwortlich, dass Instrumente und digitale Gerate wahrend der
gesamten Projektdauer sicher aufbewahrt und zuverlassig abgerufen werden kénnen. Eine stabile
Raumverteilung ist eine wichtige Voraussetzung fur die Nachhaltigkeit der Workshops.

e Zuden externen Ressourcen gehoéren Musikinstrumente, Aufnahmegerate und Musikproduktions-
software, sowie das erforderliche Fachwissen zu deren Wartung und Aktualisierung. Die Organi-
sation, die das Projekt durchfuhrt, muss fur die Bereitstellung und Wartung dieser Tools, sowie fur
deren Nutzbarkeit gemaB den Gefangnisvorschriften verantwortlich sein. Anfragen nach zusat-
zlicher Ausrustung oder technischer Unterstitzung missen rechtzeitig mit der Gefangnisverwal-
tung abgestimmt werden, um die institutionellen Vorschriften einzuhalten.

Eine zentrale Neuerung dieser Absichtserklarung ist die Stabilisierung von Instrumenten und Rdumlich-
keiten. Anstatt sich auf Ad-hoc-Vereinbarungen zu verlassen, verpflichten sich die Parteien, die Kon-
tinuitat zu gewahrleisten, indem sie:

e spezielle RGume in Gefangnissen fur Musikaktivitaten einrichten;

e sichere Verfahren fur die Aufbewahrung und Wartung von Instrumenten und IT-Ressourcen
etablieren;




e Software und Hardware aktualisieren, um die Funktionalitadt wahrend der gesamten Projektlaufzeit
zu gewabhrleisten;

e bei Bedarf technische Unterstutzung bereitstellen.

7. Vertraulichkeit und Verbreitung

Alle Parteien sind sich bewusst, dass Musikworkshops in Justizvollzugsanstalten sensible Informa-
tionen und schutzbedurftige Teilnehmer beinhalten. Daher sind Vertraulichkeit und verantwortungsvol-
le Verbreitung Kernprinzipien dieser Vereinbarung. Fur jede Form der Verbreitung ist eine informierte
Zustimmung erforderlich. Aufnahmen, Bilder oder schriftliche Ergebnisse durfen ohne die ausdrick-
liche schriftliche Genehmigung einer formellen Freigabeerklarung, die vom Teilnehmer, der Institution
und der durchfihrenden Organisation unterzeichnet ist, nicht extern weitergegeben werden. Urheber-
recht und Urheberschaft verbleiben bei den Teilnehmern. Die in den Workshops erstellten Titel, Texte
oder andere kreative Werke sind geistiges Eigentum ihrer Autoren. Bei der Verbreitung dieser Werke
sind die Eigentumsverhaltnisse zu respektieren und die ordnungsgemaBe Quellenangabe sicherzus-
tellen. Die Verwendung von urheberrechtlich geschutzten Samples oder von Materialien Dritter ist zu
vermeiden, es sei denn, dies wurde durch lizenzfreie oder lizenzierte Quellen genehmigt.

Datenschutzverpflichtungen sind fur alle Partner verbindlich. Persénliche Daten der Teilnehmer - ein-
schlieBlich Namen, Geschichten oder identifizierbare Bilder - dirfen nicht ohne ausdruckliche Geneh-
migung weitergegeben werden. Es muss darauf geachtet werden, indirekte Exposition zu vermeiden,
beispielsweise durch eine zu enge Verknipfung von Musikproduktionen mit Gefangnisidentitaten.

Die Vermeidung einer erneuten Stigmatisierung ist ein Leitprinzip. Musik sollte als wertvolle kulturelle
Produktion prasentiert werden, nicht als ,Gefangnisarbeit”. Verbreitungsstrategien mussen Insassen
als Schoépfer und nicht als Tater darstellen und Empowerment vor Ausbeutung priorisieren. Die Verbre-
itung kann verschiedene Formen annehmen, von internen Prasentationen (Hoérsitzungen innerhalb des
Gefangnisses) bis hin zu externen Plattformen (Podcasts, kontrolliertes Streaming, Ausstellungen). In
jedem Fall mussen jedoch rechtliche Prafungen, die Genehmigung der Institution und die Zustimmung
der Teilnehmer vorausgehen. Bei verantwortungsvollem Umgang ist die Verbreitung ein wirksames In-
strument fUr Anerkennung, Motivation und den Dialog mit der breiteren Gemeinschaft.

8. Konfliktmanagement/Schiedsverfahren

Verfahren zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien. Bei Meinungsver-
schiedenheiten zwischen den Parteien dieser Vereinbarung ist das priméare Lésungsverfahren ein gutli-
cher Dialog und eine vertrauensvolle Konsultation. Alle Parteien werden ermutigt, Probleme so frih wie
maoglich informell zu I6sen und dabei die gemeinsamen Ziele des Projekts und die Bedeutung einer
konstruktiven Partnerschaft zu bericksichtigen. Sollten die ersten Gesprache nicht zu einer Lésung
fuhren, vereinbaren die Parteien die Einschaltung eines neutralen, externen Mediators, der mit dem rel-
evanten regulatorischen und institutionellen Kontext vertraut ist und dessen Auswahl einvernehmlich
erfolgen muss. Alle Parteien verpflichten sich, konstruktiv an diesem Mediationsprozess teilzunehmen,
um eine gemeinsame LAsung zu erreichen. Sollte die Mediation erfolglos bleiben, kann die Angelegen-
heit an einen standigen gemeinsamen Lenkungsausschuss verwiesen werden, der sich aus Vertretern
der Gefangnisleitung und der Partnerorganisationen zusammensetzt. Dieser Ausschuss ist fur die Ab-
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gabe einer endgultigen, verbindlichen Empfehlung zur Streitigkeit verantwortlich. Bei Bedarf kann auch
Rechtsbeistand hinzugezogen werden, um die Einhaltung der geltenden Gesetze und institutionellen
Anforderungen sicherzustellen.

Dieses Verfahren soll Streitigkeiten effizient beilegen und gleichzeitig den kooperativen Geist der Vere-
inbarung bewahren. Es spiegelt die Erfahrungen von M4F wider, wo Konflikte vor allem bei der Termin-
planung, dem Zugang zu Einrichtungen oder der Abwagung von Sicherheits- und Kreativbedurfnissen
auftraten. Durch die Einbettung eines strukturierten Mechanismus fur das Konfliktmanagement stellt
das MoU sicher, dass solche Herausforderungen transparent und I6sungsorientiert angegangen werden
kénnen, ohne die langfristigen Ziele der Rehabilitation und Reintegration zu untergraben.

9. Kindigung der Vereinbarung

Diese Absichtserklarung kann einseitig oder im gegenseitigen Einvernehmen gektndigt werden.

e Einseitige Kindigung: Jede Partei kann diese Absichtserklarung unter Einhaltung einer Frist von
neunzig (90) Tagen schriftlich unter Angabe der Kiindigungsgriinde kiindigen.

e Einvernehmliche Kindigung: Die Parteien kdnnen diese Absichtserklarung jederzeit durch eine von
ihren bevollmachtigten Vertretern unterzeichnete schriftliche Vereinbarung kindigen.

e KUndigung wegen Vertragsverletzung: Im Falle einer wesentlichen Verletzung der Verpflichtun-
gen einer Partei behalten sich die anderen Parteien das Recht vor, diese Absichtserklarung unver-
zuglich schriftlich zu kuindigen.

Alle Kindigungen erfolgen gemaB den nationalen Rahmenbedingungen des jeweiligen Landes. Nach der
Kindigung bleiben die Bestimmungen dieser Absichtserklarung in vollem Umfang in Kraft, einschlieBlich
der Bestimmungen zur Vertraulichkeit, zum Urheberrecht und zur Urheberschaft an kreativen Werken
sowie zum Schutz der Teilnehmerdaten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Rechte der Insassen und
die Integritat des Projekts auch nach Beendigung der Zusammenarbeit gewahrt bleiben.

Dieser Absichtserklarung kénnen Anhange beigefligt werden - beispielsweise Projektplane, Work-
shop-Beschreibungen oder Verhaltenskodizes -, um operative Details zu kldren, ohne die Kernbestim-
mungen zu verandern.




10. Anhange

Erldauterung zum Muster-Memorandum of Understanding (MoU)

Diese Erlauterung begleitet das im Rahmen des M4F-Projekts entwickelte R4-Memorandum of Under-
standing (MoU). Sie soll die Verwendung und Anpassung der Vorlage an andere Kontexte erleichtern
und gleichzeitig die innovativen und wesentlichen Elemente bewahren, die sie einzigartig machen.

Zweck des Muster-MoU

Das Muster-MoU bietet einen strukturierten Rahmen fir die Formalisierung der Zusammenarbeit
zwischen Justizvollzugsanstalten, Kinstlern, Partnern aus der Musikindustrie und Kulturverbanden. Im
Gegensatz zu allgemeinen Vereinbarungen fuhrt es drei wesentliche Neuerungen ein:

Stabilisierung von Instrumenten und Rdumen zur Gewahrleistung der Kontinuitat der Workshops.
Ausrichtung an anerkannten 6ffentlichen Bildungswerten und Kompetenzrahmen.

Einbindung von Partnern aus der Musikindustrie im Rahmen ihrer Corporate Social Responsi-
bility (CSR).

Beizubehaltende Kernelemente

Einige Bestimmungen des MoU sind wesentlich und sollten bei allen Anpassungen beibehalten werden:

Klare Definitionen der Akteure und ihrer Verantwortlichkeiten.

Stabilisierung von Instrumenten, Raumen und Ressourcen.

Teilnahmeregeln fir Insassen (Freiwilligkeit, Respekt, Konsequenzen, Anerkennung).
SchutzmaBnahmen fur Vertraulichkeit, Einwilligung nach Aufklarung, Urheberrecht und Datenschutz.
Konfliktmanagement und Kiindigungsverfahren.

CSR-Verpflichtungen von Musikpartnern.

Anpassbare Elemente

Die Vorlage ist flexibel gestaltet und kann an nationale und institutionelle Kontexte angepasst werden.
Folgende Aspekte kbnnen angepasst werden:

Namen und Kategorien der Akteure (um lokale Organisationen zu berlcksichtigen).
Verweise auf nationale Gesetze und Gefangnisvorschriften.

Spezifische Zeitrahmen, Meilensteine und Evaluierungsprozesse.

Arten der bereitgestellten Ressourcen (je nach lokaler Verfligbarkeit und Finanzierung).

Anhange wie Zeitpléne, Verhaltensregeln und Ausristungslisten.
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Praktische Anwendung

Das MoU kann auf zwei sich ergdnzende Weisen genutzt werden:

- Als formelle Vereinbarung: Unterzeichnet von den Parteien, um einen stabilen Rahmen fur die
Projektumsetzung zu schaffen.

- Als Orientierungsrahmen: Wird von Organisationen und Gefangnisverwaltungen genutzt, um
neue Kooperationen zu gestalten und Verantwortlichkeiten zu klaren.

Bei der Anpassung des MoU werden die Beteiligten ermutigt, dessen Grundgedanken zu bewahren: ein-
en kollaborativen, innovativen und rechtsbasierten Ansatz fir die Musikausbildung in Gefangnissen. Das
M4F-Projekt unterstreicht, dass Erfolg davon abhangt, institutionelle Bedurfnisse mit kreativem Freiraum
in Einklang zu bringen und Kontinuitat und Sichtbarkeit durch Partnerschaften zu gewahrleisten.

Dieses MoU ist nicht rechtsverbindlich und kann an nationale und institutionelle Kontexte angepasst
werden. Anhénge wie Gerdtelisten, Workshop-Zeitplédne oder Verhaltenskodizes kénnen bei Bedarf
beigefugt werden. Mit der Unterzeichnung bekrdftigen die Justizvollzugsanstalt und die durchfihren-
de Organisation ihr gemeinsames Engagement fur die Stabilisierung von Musikworkshops als innova-
tiven Beitrag zur Rehabilitation und Reintegration.

Beispiel Nr. 1 - Absichtserklarung (MoU) mit einer Justizvollzugsanstalt

Zwischen
[Name der Organisation]
Und

[Name der Justizvollzugsanstalt]

IN ANBETRACHT DESSEN

1. [Name der Organisation] das Projekt [Name des Projekts] initiiert hat, dessen Ziel [kurze Projektbes-
chreibung, z. B. Musikunterricht und Kreativworkshops flr Insassen von Justizvollzugsanstalten] ist.

2. Die [Correctional Facility Name] dient als Veranstaltungsort fir Aktivitaten, die den Beglinstigten
(vorwiegend jungen Insassen, die in Absprache mit der Einrichtungsleitung ausgewahlt wurden)
gewidmet sind.

DAHER VEREINBAREN DIE PARTEIEN FOLGENDES:

1. Ausrustung

Far die Durchfuhrung des Projekts ist es erforderlich, dass die Begunstigten Zugang zu der geeigneten
Ausristung haben, die von [Name der Organisation] gekauft/ bereitgestellt und der Einrichtung far die
gesamte Projektdauer geliehen wird.




Die mitzubringende Ausristung besteht aus:

e Computer: [Anzahl der Gerate und Spezifikationen, z. B. .5 ASUS 15.6" FHD AG..."]
e Kopfhorer: [Anzahl und Marke, z. B. .4 Sennheiser HD206"]

e MIDI Controllers: [Details]

e Audio Interfaces: [Details]

e Mikrofone: [Details]

e Monitore und Stander: [Details]

e Kabel und Zubehor: [Details]

e Sonstige Ausriistung: [z. B. Projektoren, Netzwerkgerate usw.]

[Name der Justizvollzugsanstalt] verpflichtet sich, [Name der Organisation] von jeglicher Haftung
freizustellen, die sich aus der unsachgemaBen Verwendung der Ausristung und aus Schaden ergibt,
die wahrend der Nutzung auftreten kdnnen.

1.2 Eigentum: Die in dieser Vereinbarung aufgefihrte Ausristung ist Eigentum von [Name der Organ-
isation] und wird [Name der Justizvollzugsanstalt] fir die gesamte Dauer des Aufenthalts kostenlos
zur Verfugung gestellt. des Projekts.

1.3 Nutzung: Die Gerate durfen ausschlieBlich von den Teilnehmern der projektbezogenen Workshops
(einschlieBlich, aber nicht beschrankt auf Musikproduktionsworkshops, Songtext-Workshops und an-
dere kreative Programme) genutzt werden. Die Nutzung der Geréate erfolgt ausschlieBlich unter Aufsicht
der im Projekt benannten Betreiber.

2. Rollen und Verantwortlichkeiten

Vorbehaltlich vorheriger Vereinbarung muss [Name der Justizvollzugsanstalt]:

1. einen geeigneten und ausgestatteten Raum fur das Musiklabor auswahlen und bereitstellen, mit ...
[Details]

2. sicherstellen, dass die Raumausstattung (Strom, Zugang usw.) funktionsfahig ist.

3. die Aufsicht und Sicherheit aller Teilnehmer durch SicherheitsmaBnahmen gewahrleisten, die
[Details] sind.

4. die Begleitung der Teilnehmer zu und von den Workshops sicherstellen.

[Name der Organisation] muss:

5. fur die Einhaltung der Sicherheitsprotokolle der Justizvollzugsanstalten durch ihre Trainer verant-
wortlich sein [Details].

6. sicherstellen, dass die Aktivitaten den Gefangnisvorschriften und institutionellen Regeln entsprechen.

7. die Musikproduktionslabore nur wahrend der mit der Justizvollzugsanstalt vereinbarten Zeiten und
Zeitplane durchfihren oder koordinieren.

8. auf Anfrage mit dem Bildungspersonal der Justizvollzugsanstalt zusammenarbeiten.

Beide Parteien haben sich auf die folgenden Regeln fir die Teilnahme am Labor geeinigt [Details]:
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9. Beispiel: Die Teilnahme ist freiwillig und unterliegt der Genehmigung der Gefangnisverwaltung.
10. Beispiel: Die Gefangnisverwaltung wahlt den Teilnehmer fir das Labor aus.
n. ..

3. Vertraulichkeit und Verbreitung

[Name der Organisation] stellt sicher, dass keine Aufzeichnungen, Bilder oder kreativen Ergebnisse ohne
die ausdruckliche schriftliche Zustimmung der Teilnehmer und die Genehmigung der Gefangnisverwal-
tung verbreitet werden. Beide Parteien vereinbaren Folgendes:

Both the parties agrees that:
12. Die Teilnehmer behalten das Urheberrecht und die Urheberschaft an ihren Werken.

13. Die Verbreitung muss eine erneute Stigmatisierung vermeiden und die Insassen als Urheber und
nicht als Tater darstellen.

14. Alle Verbreitungsaktivitaten missen den Datenschutzgesetzen und Gefangnisvorschriften entsprechen.

4. Kundigung

Jede Partei kann diese Vereinbarung mit einer Frist von [X Tagen/Wochen/Monaten] schriftlich kiin-
digen. Nach der Kindigung muss die gesamte Ausrustung in einwandfreiem Zustand zurtickgegeben
werden.

Unterzeichnet am [Datum] in [Ort]:
Fiir [Name der Organisation]
[Name]

[Titel]

[Unterschrift]

Fiir [Name der Justizvollzugsanstalt]
[Name]

[Titel]

[Unterschrift]




Beispiel Nr. 2 - Absichtserklarung (MoU) mit Musikpartner/Label/Studio/ Veranstaltungsort

Zwischen

[Name der Organisation]

Und
[Musikpartner/Label/Studio/Veranstaltungsort]

IN ANBETRACHT DESSEN

3. [Name der Organisation] das Projekt [Name des Projekts] initiiert hat, dessen Ziel [kurze Projekt-
beschreibung, z. B. Musikunterricht und kreative Workshops fur Insassen von Justizvollzugsan-
stalten anzubieten] ist.

DAHER VEREINBAREN DIE PARTEIEN FOLGENDES:
1. Praambel

Dieses Memorandum of Understanding (MoU) begriindet die Zusammenarbeit zwischen der durch-
fihrenden Organisation und dem Musikpartner (z. B. einem Label, Studio, Veranstaltungsort oder
Kulturverein) zur Unterstitzung von musikbasierten Workshops in Justizvollzugsanstalten. Das MoU
erkennt die wichtige Rolle der Musikindustrie bei der Férderung von Rehabilitation und Reintegration
durch ihre unternehmerische Sozialverantwortung (CSR) an. Durch ihre Expertise, Sichtbarkeit und
Mentoring fordern die Musikpartner die Anerkennung der erworbenen Fahigkeiten und Kreativitat der
Insassen und vernetzen sie mit breiteren kulturellen Netzwerken fur eine mégliche Weiterentwicklung
nach der Entlassung.

2. Zweck

Dieses MoU definiert den Rahmen fur die Zusammenarbeit zwischen der durchfuhrenden Organisa-
tion und dem Musikpartner. Es verdeutlicht, wie Branchenakteure zur Nachhaltigkeit, Sichtbarkeit und
Wirkung der Workshops beitragen kdnnen, wahrend gleichzeitig die institutionellen Regeln eingehalten
und die Rechte der Teilnehmenden gewahrt werden.

3. Rollen und Verantwortlichkeiten

Vorbehaltlich vorheriger Vereinbarung ist [Name der Organisation] verpflichtet:

1. Die Gestaltung und Durchfuhrung von Workshops zur Musikproduktion zu koordinieren;

2. Mit der Gefangnisverwaltung zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass alle Beitrage den insti-
tutionellen Regeln entsprechen;

3. Den Musikpartner Uber einen verantwortungsvollen Umgang mit den Teilnehmern und den Ergebnissen
zu informieren.
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4. Berichterstattung, Evaluation und Kommunikation mit allen Beteiligten zu verwalten.

Der [Musikpartner/das Label/das Studio/der Veranstaltungsort] verpflichtet sich:

1. Das Projekt im Rahmen seiner Corporate Social Responsibility (CSR)-Verpflichtungen zu unterstit-
zen. Mentoring, Feedback und, wenn mdglich, Méglichkeiten fur Insassen bereitzustellen, ihre kreative
Praxis nach der Entlassung fortzusetzen.

2. Zur Sichtbarkeit und Verbreitung Uber professionelle Kanale wie Veranstaltungsorte, Labels, Festivals
oder Medien beizutragen und dabei stets die Einwilligung, das Urheberrecht und den Datenschutz zu
respektieren.

3. Spezielle Ressourcen (z. B. Studiozugang, technisches Fachwissen oder Ausristung) zur Ergdnzung
des Workshops bereitzustellen.

4. Sich fur die Einbeziehung und Anerkennung kunstlerischer Praktiken im Gefangnis im breiteren Kultursek-
tor einzusetzen.

4. Regeln fur den Umgang mit Insassen und Justizvollzugsanstalten

[Name der Organisation] ist fir die Kommunikation mit der Justizvollzugsanstalt verantwortlich, in
der das Labor stattfindet, und vermittelt zwischen allen Vorschlagen des [Musikpartners/das Label/das
Studio/den Veranstaltungsort].

5. Vertraulichkeit und Verbreitung

Der [Musikpartner/das Label/das Studio/der Veranstaltungsort] erklart sich damit einverstanden,
dass bei der Verbreitung von Musik oder verwandten Materialien die Einwilligung nach Aufklarung, das
Urheberrecht und der Datenschutz beachtet werden. Die Teilnehmer behalten die Urheberschaft an
ihren Werken. Die Verbreitung sollte die Insassen als Urheber darstellen und eine erneute Stigmatis-
ierung vermeiden. Jede 6ffentliche Nutzung von Werken muss als kulturelle Produktion und nicht als
Gefangnisarbeit dargestellt werden.

6. Kundigung

Jede Partei kann diese Vereinbarung mit einer Frist von [X Tagen/Wochen/Monaten] schriftlich kiin-
digen. Nach der Kindigung muss die gesamte Ausristung in einwandfreiem Zustand zurickgegeben
werden.

Unterschrieben am [Datum] in [Ort]:
Fiir [Name der Organisation]

[Name]

[Titel]

[Unterschrift]

For [Musikpartner / Label / Studio / Veranstaltungsort]
[Name]

[Titel]

[Unterschrift]




Result 4: Memorandum of understanding [German Version]




af\\e
W

MUSIC FOR FREEDOM

@ music4freedom.eu
)

\/] contact@music4freedom.eu

9 /m4f.eu

“Tci

Comitato regionale
Liguria

e—.. A B
@:ﬂ / tﬂyourﬂ"j é.f.a.

etic_

équipe formatori associati

Erasmus+

Enriching lives, opening minds.

Agenzia Italiana
per la Gioventu

recnoLos DENETIML
TECNOLOGIAS 1 |
EGRIAGAO SERBESTLIK


http://music4freedom.eu

	1. Einleitung
	2. Definition der Akteure 
	3. Zweck und Ziele 
	4. Verantwortlichkeiten der Parteien  
	5. Zeitrahmen 
	6. Ressourcen 
	7. Vertraulichkeit und Verbreitung  
	8. Konfliktmanagement/Schiedsverfahren  
	9. Kündigung der Vereinbarung 
	10. Anhänge  

	Erläuterung zum Muster-Memorandum of Understanding (MoU)


	Beispiel Nr. 1 – Absichtserklärung (MoU) mit einer Justizvollzugsanstalt
	Beispiel Nr. 2 – Absichtserklärung (MoU) mit Musikpartner/Label/Studio/ Veranstaltungsort






